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Erwägungen
E. 27
September 1999 Frage Heim (99.5115) verwiesen. Der Kreis der Rückkehrenden ist bezüglich der Kriterien Al- ter, Zivilstand und Einreisejahr sehr ausgeglichen: Die Grup- pen «Alleinstehende», «Ehepaare» und «Familien mit Klein- kindern» sind etwa gleich gross. Jüngere Männer – im Sinne des Fragestellers – machen etwa einen Drittel der rückkehr- enden Personen aus. Zu bemerken ist, dass bisher vor allem jene Personen freiwillig ausgereist sind, die kurz vor dem 1. Juli dieses Jahres in die Schweiz eingereist waren. In Abstimmung mit dem gemeinsamen Rückkehr- und Wie- dereingliederungskonzept Kosovo der Direktion für Entwick- lung und Zusammenarbeit (Deza) und des BFF vom 18. Juni dieses Jahres hat der Bundesrat beschlossen, die Ausrei- sefrist für Personen mit rechtskräftiger Wegweisung und re- gistrierter Einreise vor dem 1. Juli dieses Jahres auf den
E. 31
Mai 2000 anzusetzen.
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